
 
 
 
 
MALIS - Die Kosten 
Das Teilnahmeentgelt beträgt für die fachspezifischen Module 350.- € bzw. 250,- € für die 
Module “E-Learning, Organisation“ (8.01.1 bzw. 8.02.1).  
 
Aus lernorganisatorischen Gründen ist Modul 8.01.1 Pflichtmodul für Modulbuchungen in 
Rahmen des ersten Studiensemesters; ebenso ist Modul 8.02.1 Pflichtmodul für die Teil-
nehmenden, die erstmals im zweiten Studiensemester Module buchen. 
 
Zusammen mit dem Zulassungsbescheid für das jeweilige Semester erhalten die Teilneh-
menden eine Rechnung.  
 
Im Einzelfall ist nach vorheriger Absprache Teilzahlung möglich. 
 
Eine Ermäßigung für spezielle Teilnehmergruppen ist nicht vorgesehen.  
 
Bei den MALIS-Modulen handelt es sich um anerkannte Bildungsveranstaltungen nach § 9 
Nr. 1 Arbeitnehmerweiterbildungsgesetz NRW sowie um Bildungsmaßnahmen im Sinne § 
4 Nr. 22a UstG. 
 
Hinweis zum Einkommensteuergesetz (ohne Obligo): 
Bildungsmaßnahmen, mit der Kenntnisse im ausgeübten Beruf erhalten, erweitert oder 
den sich ändernden Anforderungen anpassen, sind beruflich veranlasst; die Kosten können 
deshalb unbegrenzt als Werbungskosten geltend gemacht werden (R 34 Abs. 1 Satz 4 2005 
LStR).  
Als Werbungskosten kommen u.a. in Betracht: Teilnahmeentgelte, Fahrt- und Reisekosten, 
Arbeitsmittel wie z.B. Fachliteratur, Büromaterial, PC usw. 
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